
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/11/23 9Os118/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1967

Norm

GEG §5 Abs1

StPO §98 Abs2

StPO §143 Abs1

StPO §175 Abs1 Z2

StPO §192

Rechtssatz

Die Abnahme des Reisepasses eines Ausländers, bis er die wegen eines in Österreich verschuldeten Verkehrsunfalles

über ihn verhängte Geldstrafe bezahlt hat, ist durch das Gesetz nicht gedeckt.

Entscheidungstexte

9 Os 118/67

Entscheidungstext OGH 23.11.1967 9 Os 118/67

Veröff: JBl 1968,269 (mit ablehnender Kritik von Liebscher) = EvBl 1968/253 S 404 = RZ 1968,105
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